
DAS INDIVIDUELLE
Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, 
Arbeits- und Sozialrecht September 2019

– Steuerrecht –

Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen ist seit dem 28.12.2016 in Kraft. Danach unterliegen die Registrierkas-
sen und PC-Kassensysteme, die von Unternehmen mit Bargeldeinnahmen 
genutzt werden, als vorgelagerte Systeme der Buchführung denselben Auf-

zeichnungs- und Aufbewahrungspfl ichten wie die eigentlichen Buchführungssysteme. 
Seit dem 1.1.2017 dürfen nur noch solche elektronische Registrierkassen verwendet 
werden, die eine komplette, dauerhafte Speicherung aller steuerlich relevanten Daten 
ermöglichen. Seit dem 1.1.2018 gibt es die sog. Kassen-Nachschau.

Zum 1.1.2020 treten weitere verschärfende Aufl agen für die elektronischen Kassen-
systeme in Kraft. Dazu gehören insbesondere:

 » Pfl icht zur zertifi zierten technischen Sicherheitseinrichtung: Die elektronischen 
Aufzeichnungssysteme und die digitalen Aufzeichnungen müssen ab 1.1.2020 mit 
einer zertifi zierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein. Dazu 
gewährleistet das Sicherheitsmodul, dass alle Kasseneingaben mit Beginn des Auf-
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zeichnungsvorgangs protokolliert und später nicht mehr unerkannt verändert wer-
den können. Auf einem Speichermedium werden die Einzelaufzeichnungen für die 
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert. Eine digitale Schnittstelle 
gewährleistet eine reibungslose Datenübertragung.

 » Belegausgabepfl icht: Registrierkassen müssen in der Lage sein, für jeden einzelnen 
Geschäftsvorfall einen Beleg auszustellen, entweder elektronisch oder in Papierform. 
Dazu wird die Pfl icht zur Ausgabe von Quittungen an die Kunden eingeführt. Der 
Beleg muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall 
erteilt werden. Den Kunden trifft nicht die Pfl icht, den Beleg mitzunehmen.

 » Meldungspfl icht an die Finanzverwaltung: Damit die Informationen zu den Regis-
trierkassen der Finanzverwaltung schon bei der risikoorientierten Fallauswahl für 
Außenprüfungen und bei der Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stehen, muss der 
Nutzer, der elektronische Aufzeichnungssysteme verwendet, innerhalb eines Monats 
nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme des elektronischen Aufzeichnungssys-
tems nach amtlichem Vordruck u. a. Art, Anzahl, Seriennummer und die Anschaf-
fungsdaten der im jeweiligen Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeich-
nungssysteme, sowie die Art der zertifi zierten technischen Sicherheitseinrichtungen 
mitteilen. Steuerpfl ichtige, die ein elektronisches Aufzeichnungssystem vor dem 
1.1.2020 angeschafft haben, müssen die Meldung bis zum 31.1.2020 abgeben. 

 » Sanktionierung von Verstößen: Verstöße gegen die Verpfl ichtung zur ordnungsge-
mäßen Nutzung der technischen Sicherheitseinrichtung können als Ordnungswid-
rigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden, unabhängig davon, 
ob ein steuerlicher Schaden entstanden ist.  

Bitte beachten Sie! Für Kassen, die nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 ange-
schafft wurden, die den Regelungen der Aufbewahrung digitaler Unterlagen entspre-
chen und nicht umgerüstet werden können, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2022.
Eine Pfl icht zum Einsatz elektronischer Registrierkassen gibt es auch weiterhin nicht.

Nach den Regelungen des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 
werden Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019 
für 2018 zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und der zu-
ständigen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch ausgetauscht.

Dem BZSt waren hierfür von den meldenden Finanzinstituten die Finanz-
kontendaten zu den meldepfl ichtigen Konten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
elektronisch im Wege der Datenfernübertragung zum 31.7.2019 zu übermitteln. Das 
Bundesfi nanzministerium gab mit Schreiben vom 26.6.2019 die fi nale Staatenliste für 
den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
zum 30.9.2019 bekannt. Darin enthalten sind 94 Staaten – weitere sollen folgen.

Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer, Kontostände von Depots und 
Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und 
Stiftungen. Meldepfl ichtig sind nicht nur Konten von natürlichen, sondern auch von 
juristischen Personen sowie Rechtsträgern einschließlich Trusts und Stiftungen. Darüber 
hinaus umfasst der Standard auch die Pfl icht zur Prüfung passiver Non Financial En-
tities, also überwiegend vermögensverwaltende Rechtsträger und die Meldung der na-
türlichen Personen, die diese Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung 
der dahinter stehenden wirtschaftlich Berechtigten.

Anmerkung: Steuerpfl ichtige die von den Folgen des Informationsaustauschgesetzes 
betroffen sind, müssen eine Selbstanzeige machen, die noch vor „Entdecken der Tat“ 
durch das Finanzamt zu erfolgen hat. Lassen Sie sich hierzu zwingend beraten!

Arbeitnehmer – dazu gehören auch angestellte GmbH-Geschäftsführer – 
können berufl ich veranlasste Fahrtkosten in Höhe des tatsächlichen Auf-
wands als Werbungskosten steuerlich ansetzen. Für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte kommt nur die sog. Entfernungspauschale von zzt. 

0,30 € je Entfernungskilometer zum Tragen. Die frühere Bezeichnung für Arbeits- oder 
Dienstort als „regelmäßige Arbeitsstätte“ wurde durch „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt.

2. Automatischer Informationsaus-
tausch über (ausländische) Finanz-

konten in Steuersachen 
zum 30.9.2019

3. Neuregelung der ersten Tätigkeits-
stätte nach dem Reisekostengesetz



In mehreren Urteilen vom 4.4.2019 entschied der Bundesfi nanzhof nunmehr, dass die 
Regelungen des neuen Reiskostenrechts verfassungsgemäß sind. In den veröffentlich-
ten Urteilen musste geklärt werden, wie die erste Tätigkeitsstätte zu defi nieren ist. Die 
Beteiligten waren allesamt Arbeitnehmer mit verschiedensten Berufen (Polizisten, Pilo-
ten, Sicherheitskräfte, befristete Arbeitsverhältnisse). Anhand dieser Urteile wurden die 
Merkmale der ersten Tätigkeitsstätte verdeutlicht.

Die erste Tätigkeitsstätte ist die feste betriebliche Einrichtung, von der aus der Arbeit-
nehmer befristet oder unbefristet seiner berufl ichen Arbeit nachgeht. Dabei ist eine 
Tätigkeit in geringem Umfang schon ausreichend, der Schwerpunkt seiner Arbeit muss 
sich nicht dort abspielen. Grund für die Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung ist 
die vertragliche oder dienstrechtliche Regelung oder aber die dienstliche Anordnung des 
Arbeitgebers. Tätigkeiten außerhalb der Einrichtung sind für die Zuordnung unerheblich.

Anmerkung: Diese Regelungen sind sowohl für die Entfernungspauschale als auch für 
den Ansatz der Verpfl egungspauschalen von Bedeutung.

Bei der Frage, ob für ein Kind noch Anspruch auf die Auszahlung von  Kin-
dergeld oder die Berücksichtigung von Kinderfreibeträgen im Rahmen der 
Einkommensteuer besteht, ist zwischen einer mehraktigen Erstausbildung 
und einer berufsbegleitenden Weiterbildung zu unterscheiden. Für Kinder, 

die ihr 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht grundsätzlich Anspruch auf 
Kindergeld bzw. auf Kinderfreibeträge. Das gleiche gilt, wenn das 18. Lebensjahr vollen-
det wurde, aber noch nicht das 25. und das Kind sich in seiner Erstausbildung befi ndet. 
Ist diese beendet, so entfällt der Anspruch auf Kindergeld. Liegt jedoch eine mehraktige 
Ausbildung vor, so bleibt der Anspruch bis zur Beendigung dieser oder der Vollendung 
des 25. Lebensjahres bestehen. Für eine berufsbegleitende Weiterbildung bzw. eine 
Zweitausbildung gilt das nicht.

Die Unterscheidung zwischen einer mehraktigen Ausbildung und einer berufsbeglei-
tenden Ausbildung bzw. einer Zweitausbildung ist nicht immer eindeutig. In seinem 
Urteil vom 20.2.2019 entschied der Bundesfi nanzhof (BFH), wie eine weitere Ausbildung 
nach dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsgangs zu beurteilen ist. Im 
entschiedenen Fall hatte die Tochter eine öffentlich-rechtliche Ausbildung abgeschlos-
sen. Danach arbeitete sie Vollzeit in der Verwaltung und begann nebenbei einen be-
rufsbegleitenden Lehrgang zur Weiterbildung. Das 25. Lebensjahr hatte sie bisher nicht 
vollendet. Der BFH musste nun entscheiden, ob es sich bei dem Lehrgang um einen Teil 
der anspruchsberechtigten Erstausbildung oder ob es sich um eine berufsbegleitende 
Weiterbildung handelt, womit der Kindergeldanspruch zu versagen wäre.

Er stufte den Lehrgang als Weiterbildung ein. Zwar liegt ein direkter sachlicher Zu-
sammenhang zwischen der ursprünglichen Ausbildung und der Weiterbildung vor, je-
doch nicht im angemessenen Umfang. Die normale Berufstätigkeit bildet weiterhin die 
Haupttätigkeit. Dieser wird nebenbei ausgeführt und stellt keinen wesentlichen Teil der 
Erstausbildung dar. Damit besteht kein Anspruch mehr auf Kindergeld.

Kindergeld wird i. d. R. an die Person ausbezahlt, die das Kind in seinem 
Haushalt aufgenommen hat. Lebt das Kind nicht in dem Haushalt eines El-
ternteils, erhält das Kindergeld derjenige, der dem Kind laufend den höheren 
Barunterhalt zahlt. Wird dem Kind von beiden Elternteilen kein Barunterhalt 
oder Barunterhalt in gleicher  Höhe bezahlt, können die Eltern bestimmen, 
wer von ihnen das Kindergeld erhalten soll.

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz (FG) vom 13.6.2019 zu 
diesem Sachverhalt muss ein Elternteil zu Unrecht gezahltes Kindergeld auch dann an 
die Familienkasse zurückerstatten, wenn es nicht an ihn, sondern auf seine Anweisung 
auf ein Konto des anderen Elternteils ausgezahlt wurde, auf das er keinen Zugriff hat.

Im entschiedenen Fall wurde für den Sohn Kindergeld festgesetzt und auf das vom Va-
ter im Kindergeldantrag angegebene Konto seiner nunmehr von ihm getrennt lebenden 
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Ehefrau ausgezahlt. Der Sohn verstarb,  sodass die Familienkasse den Vater aufforderte, 
das nach dem Tode des Kindes bereits gezahlte Kindergeld zu erstatten.

Das FG entschied jedoch zuungunsten des Vaters. Danach hat die Familienkasse nur 
aufgrund seiner Zahlungsanweisung an die Ehefrau gezahlt. Deshalb ist nicht die Ehe-
frau, sondern er Empfänger der Leistung gewesen und hat nun das zu Unrecht gezahlte 
Kindergeld zurückzuerstatten.

Bitte beachten Sie! Die Familienkassen können strafrechtliche Ermittlungsverfahren 
einleiten, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Überzahlung von Kindergeld vorliegt.
 

Einzelunternehmer haben bei der Anschaffung von Gegenständen, die so-
wohl privat als auch betrieblich genutzt werden sollen, grundsätzlich ein 
Wahlrecht, ob dieser Gegenstand dem Privat- oder dem Betriebsvermögen 

zugeordnet wird. Das Wahlrecht entfällt im Umkehrschluss, sollte der Gegenstand aus-
schließlich privat oder berufl ich genutzt werden, dann erfolgt die Zuordnung nach tat-
sächlicher Nutzung.

Nicht nur Gebrauchsgegenstände können dem Betriebsvermögen zugeordnet werden, 
sondern auch Beteiligungen eines Unternehmers an Kapitalgesellschaften. Der Bundes-
fi nanzhof (BFH) hatte in seiner Entscheidung vom 10.4.2019 zu beurteilen, ob der Un-
ternehmer seine Beteiligung dem Betriebsvermögen zuordnen muss oder nicht. Dieser 
wollte die Beteiligung an einer GmbH dem Privatvermögen zuordnen und die daraus 
erzielten Einkünfte im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung als Kapitalvermögen 
versteuern. Da er jedoch die meisten Einnahmen mit seinem Einzelunternehmen durch 
die Tätigkeiten der GmbH für das Einzelunternehmen erzielte, war das Finanzamt der 
Auffassung, dass es sich bei der Beteiligung um notwendiges Betriebsvermögen handelt.

Diese Meinung teilte auch der BFH. Durch die Tätigkeiten der GmbH und den daraus 
entstehenden Gewinn hat die Beteiligung eine wichtige Bedeutung für das Einzelunter-
nehmen. Es gewährleistet die weitere Erzielung von Einnahmen und sichert so die Fort-
führung des Unternehmens. Damit handelt es sich um notwendiges Betriebsvermögen, 
ein Wahlrecht seitens des Steuerpfl ichtigen besteht nicht mehr. 

Maßgebend für die Ermittlung der Erbschaftsteuer ist der Wert des vererb-
ten Vermögens abzüglich der vererbten Nachlassverbindlichkeiten. Das Er-
ben eines sog. Familienheims ist unter weiteren Voraussetzungen steuerfrei.

Dafür muss es z. B. vom Erblasser direkt entweder auf den Ehegatten bzw. den (einge-
tragenen) Lebenspartner oder auf die Kinder übergehen. Beim Erbfall an die Kinder ist 
eine Steuerbefreiung nur gegeben, soweit die Wohnfl äche 200 qm nicht überschreitet. 
Der darüber hinausgehende Flächenbetrag unterfällt der Steuerpfl icht. Außerdem muss 
die Wohnung bis zum Tode des Erblassers von diesem selbst genutzt worden sein, es sei 
denn, er war aus zwingenden Gründen daran gehindert, z. B. wegen fortgeschrittene 
Alters und Unterbringung in einem Pfl egeheim. 

Eine weitere Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist die „unverzügliche“ Selbst-
nutzung durch den Erben. Bisher kam es immer auf die Umstände des Einzelfalls an, 
ob und innerhalb welchen Zeitraums eine unverzügliche Selbstnutzung anzunehmen ist. 
Diesen Zeitraum hat der Bundesfi nanzhof (BFH) nun durch ein Urteil vom 28.5.2019 
auf sechs Monate eingegrenzt. 

Anmerkung: In seiner Entscheidung betont der BFH aber auch, dass die Selbstnutzung 
der Wohnung ausnahmsweise erst nach Ablauf von sechs Monaten als „unverzüglich“ 
gelten kann, wenn der Erwerber im Einzelfall darlegt und glaubhaft macht, zu welchem 
Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung der Wohnung für eigene Wohnzwecke entschlossen 
hat, aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug in die Wohnung nicht früher möglich 
war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat.  Sollten Sie davon betroffen sein, 
lassen Sie sich unbedingt – zeitnah nach dem Erbfall – beraten!
Bitte beachten Sie! Ferien- oder Wochenendwohnungen sind keine Familienheime und 
gehören nicht zum steuerfreien Erbvermögen.
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– Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht –

 

Arbeitgeber müssen auf den drohenden Verfall von Urlaub aus vergangenen 
Jahren hinweisen. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) 
vom 9.4.2019 erlischt der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers in der Regel 
nur dann am Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber den Arbeitneh-

mer zuvor über seinen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt hat. Diese Initia-
tivlast des Arbeitgebers bezieht sich nicht nur auf das laufende Kalenderjahr, sondern 
auch auf den Urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren.

In dem vom LAG entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer in der Zeit vom 1.9.2012 bis 
zum 31.3.2017 als Bote bei einer Apotheke beschäftigt. Bezüglich der Urlaubsansprüche 
enthielt der Arbeitsvertrag eine Regelung, wonach der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub 
auf eigenen Wunsch in Form einer wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung nimmt. Statt 
der bezahlten 30 Stunden/Woche arbeitete er nur 27,5 Stunden/Woche. Die Gewährung 
darüber hinausgehenden Urlaubs hatte der Bote während des Arbeitsverhältnisses nicht 
verlangt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses begehrte er einen fi nanziellen Aus-
gleich für in den Jahren 2014, 2015 und 2016 nicht gewährten Urlaub.

Nach der Bewertung des LAG sind die Urlaubsansprüche nicht durch den geringeren Ar-
beitszeitumfang erfüllt worden. Die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung stellte keinen 
Erholungsurlaub im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes dar. Die Urlaubsansprüche waren 
auch nicht verfallen. Denn unter Berücksichtigung des europäischen Rechts verfällt der 
Urlaub eines Arbeitnehmers in der Regel nur, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor konkret 
aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewie-
sen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungs-
zeitraums erlöscht. Dem Arbeitgeber obliegt die Initiativlast, im laufenden Kalenderjahr 
den Arbeitnehmer konkret aufzufordern, den Urlaub zu nehmen. Diese Obliegenheit des 
Arbeitgebers bezieht sich auch auf Urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren. In dem 
o. g. Fall hatte der Arbeitgeber 3.600 € an den Arbeitnehmer zu zahlen.

 
Das Bundeskabinett beschließt jährlich die Verordnung über die Sozialver-
sicherungsrechengrößen und somit auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
(JAEG). Die JAEG gibt an, ab welcher Höhe des regelmäßigen jährlichen 

Arbeitsentgelts ein Arbeitnehmer nicht mehr in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pfl ichtversichert sein muss.

Für die Prüfung, ob Versicherungspfl icht vorliegt, muss der Arbeitgeber bei Beginn einer 
Beschäftigung, bei Änderungen des Gehalts und zum Jahreswechsel das Entgelt der 
nächsten zwölf Monate vorausschauend betrachten.

Für einen Arbeitnehmer endet die Krankenversicherungspfl icht zum Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem sein regelmäßiges Jahresgehalt die JAEG übersteigt. Ferner muss sein 
regelmäßiges Jahresentgelt über der Entgeltgrenze des Folgejahres liegen.

Zur Berechnung des Entgelts werden die monatlichen Bezüge mit zwölf multipliziert 
und regelmäßige Sonderzuwendungen in den folgenden zwölf Monaten hinzugerechnet.
Dabei sind bereits feststehende Änderungen des Entgelts – egal ob Erhöhungen oder 
Minderungen – nicht zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt der Entgeltänderungen erfolgt 
dann eine erneute Überprüfung der Versicherungspfl icht.

Ausnahme: Zur Ermittlung, ob ein Arbeitnehmer zum Jahreswechsel aus der Versiche-
rungspfl icht ausscheidet, müssen auch die bereits feststehenden oder mit hinreichender 
Sicherheit absehbaren Veränderungen des Entgelts in die Prognose für das Folgejahr 
einbezogen werden (z. B. Änderungen durch Mutterschutzfristen beziehungsweise El-
ternzeit).

Der gesetzliche Urlaubsanspruch besteht auch für den Zeitraum der Eltern-
zeit, er kann jedoch vom Arbeitgeber gekürzt werden. Möchte der Arbeit-
geber jedoch von seiner Befugnis Gebrauch machen, den Erholungsurlaub 
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für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um 1/12 zu kürzen, muss er eine darauf 
gerichtete empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben. Dazu ist es aus-
reichend, dass für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass der Arbeitgeber von der Kür-
zungsmöglichkeit Gebrauch machen will. 

Das Kürzungsrecht des Arbeitgebers erfasst auch den vertraglichen Mehrurlaub, wenn 
die Arbeitsvertragsparteien für diesen keine für die Urlaubskürzung aufgrund von El-
ternzeit abweichende Regelung vereinbart haben.

Die Kürzung des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs verstößt auch nicht gegen EU-
Recht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind Arbeitnehmer, die 
wegen Elternzeit im Bezugszeitraum nicht zur Arbeitsleistung verpfl ichtet waren, nicht 
Arbeitnehmern gleichzustellen, die in diesem Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben.

 
Nachgezahlter laufender Arbeitslohn, den der Elterngeldberechtigte außer-
halb der für die Bemessung des Elterngelds maßgeblichen 12 Monate vor 
dem Monat der Geburt des Kindes (Bemessungszeitraum) „erarbeitet“ hat, 

ist der Bemessung des Elterngeldes zugrunde zu legen, wenn er im Bemessungszeitraum 
zugefl ossen ist. Denn entscheidend ist, welches Einkommen der Berechtigte „im Bemes-
sungszeitraum hat“. Dies folgt aus der gesetzlichen Neuregelung des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) zum 18.9.2012.

Dieser Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 27.6.2019 lag der nachfolgende 
Sachverhalt zugrunde: Für die Bemessung des Elterngeldes wurde der Bemessungszeit-
raum Juli 2013 bis Juni 2014 (Geburt: 25.8.2014) festgelegt. Das im August 2013 auf-
grund einer Gehaltserhöhung nachgezahlte Gehalt für Juni 2013 wurde ausgeklammert. 

Die vom Reiseveranstalter für eine Kreuzfahrt vorformulierte „Trinkgeld-
empfehlung“, der zufolge ein pauschaliertes Trinkgeld vom Bordkonto des 
Reisenden abgebucht wird, solange dieser nicht widerspricht, benachteiligt 
den Reisenden unangemessen. Sie ist daher unwirksam. Das entschieden die 
Richter des Oberlandesgerichts Koblenz in ihrem Beschluss vom 14.6.2019. 

Folgende Klausel verwendete der Reiseveranstalter in dem entschiedenen Fall: „Trink-
geldempfehlung: [Sie sind sicher gerne bereit, die Leistung der Servicecrew durch Trink-
geld zu honorieren.] Hierfür wird auf Ihrem Bordkonto ein Betrag i. H. v. 10 € pro Person/
Nacht an Bord gebucht, die sie an der Rezeption kürzen, streichen oder erhöhen können.“

Bei der verwendeten „Trinkgeldempfehlung“ handelte es sich um eine den Verbraucher 
unangemessen benachteiligende Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB). Die „Trinkgeld-
empfehlung“ unterlag daher der gesetzlichen Inhaltskontrolle, welche festlegt, dass eine 
AGB unwirksam ist, wenn sie den Vertragspartner unangemessen benachteiligt. Die un-
angemessene Benachteiligung lag hier in der vorgegebenen Widerspruchslösung. Denn 
in der Folge wurde der Reisende „stillschweigend“, ohne dass zuvor eine ausdrückliche 
Vereinbarung darüber getroffen wurde, zu einer über den Reisepreis hinausgehenden 
Zahlung verpfl ichtet. 

Das Gesetz schreibt jedoch für Verbraucherverträge vor, dass eine Vereinbarung, die auf 
eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Verbrauchers gerichtet ist, ausdrücklich getroffen werden muss. 

In einem vom Europäischen Gerichtshof am 11.7.2019 entschiedenen Fall 
buchten Fluggäste bei einem tschechischen Luftfahrtunternehmen einen 
Flug von Prag (Tschechische Republik) über Abu Dhabi (Vereinigte Arabische 
Emirate) nach Bangkok (Thailand). Der erste Teilfl ug dieses Fluges mit Um-
steigen, der von einer tschechischen Airline durchgeführt wurde und von 
Prag nach Abu Dhabi ging, kam pünktlich in Abu Dhabi an. 

Dagegen war der zweite Teilfl ug, der im Rahmen einer Codesharing-Vereinbarung von 
Etihad Airways, einem Luftfahrtunternehmen von außerhalb der Gemeinschaft, durch-
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geführt wurde und von Abu Dhabi nach Bangkok ging, bei der Ankunft um 488 Minuten 
verspätet. Diese Verspätung von mehr als drei Stunden kann nach der Verordnung über 
Fluggastrechte dazu führen, dass Fluggästen ein Anspruch auf einen Ausgleich zusteht.

Die EuGH-Richter entschieden dazu: „Ein Luftfahrtunternehmen, das den ersten Teilfl ug 
durchgeführt hat, ist verpfl ichtet, den Fluggästen einen Ausgleich zu leisten, wenn es 
bei der Ankunft des zweiten Teilfl ugs, der von einem Luftfahrtunternehmen von außer-
halb der Gemeinschaft durchgeführt wurde, zu einer großen Verspätung gekommen ist.“ 

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall die tschechische Airline für den in 
der Verordnung vorgesehenen Ausgleich wegen der großen Verspätung bei der Ankunft 
des Fluges mit Umsteigen nach Bangkok haftet, obwohl die große Verspätung auf dem 
Flug von Abu Dhabi nach Bangkok entstanden und Etihad Airways zuzurechnen ist. 

In diesem Sinne unterstreicht der EuGH insbesondere, dass sich ein ausführendes Luft-
fahrtunternehmen, das den ersten Teilfl ug eines Fluges mit ein- oder mehrmaligem Um-
steigen durchgeführt hat, der Gegenstand einer einzigen Buchung war, nicht auf die 
mangelhafte Durchführung eines späteren, von einem anderen Luftfahrtunternehmen 
durchgeführten Teilfl ugs zurückziehen kann.

   
Ein Fluggast kann die Erstattung der Anwaltskosten, die ihm durch die au-
ßergerichtliche Geltendmachung eines Ausgleichsanspruchs nach der Flug-
gastrechteverordnung entstanden sind, beanspruchen, wenn das ausführen-
de Luftverkehrsunternehmen seine Verpfl ichtung verletzt hat, den Fluggast 

im Falle einer Annullierung, großen Verspätung oder Beförderungsverweigerung gemäß 
der FluggastrechteVO auf seine Rechte hinzuweisen, oder es sich bei der Beauftragung 
des Rechtsanwalts mit der Erfüllung der Ausgleichsleistung in Verzug befand.

Der Betreiber einer Website, der den „Gefällt mir“-Button von Facebook so 
eingebettet hat, dass schon beim Aufrufen der Seite die personenbezogenen 
Daten des Besuchers an Facebook übertragen werden, ist gemeinsam mit 
Facebook für die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen ver-
antwortlich.

Die Verantwortlichkeit für die Verarbeitungsvorgänge bezieht sich auf die Seiten, auf 
die der Betreiber tatsächlich Einfl uss hat. Bei dem „Gefällt mir“-Button ist es die Phase 
der Erhebung der Daten durch das Einbetten des Buttons sowie die Übermittlung der 
erhobenen Nutzerdaten an Facebook, die durch Aufruf der eigenen Seite ausgelöst wird. 
Daher hat der Seitenbetreiber ggf. die Einwilligung des Nutzers einzuholen und muss 
ihn über die Datenverarbeitung informieren, bevor eine Erhebung und Übermittlung der 
Daten erfolgt.

Eine Online-Plattform wie Amazon ist nach einer Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) vom 10.7.2019 nicht verpfl ichtet, dem Ver-
braucher vor Vertragsabschluss stets eine Telefonnummer zur Verfügung zu 
stellen. Sie muss dem Verbraucher jedoch ein Kommunikationsmittel bereit-
stellen, über das er mit ihr schnell in Kontakt treten und effi zient kommu-
nizieren kann. 

Der EuGH weist darauf hin, dass es Sache der nationalen Gerichte ist, zu beurteilen, ob 
die o. g. Bedingungen erfüllt sind. Weiterhin stellte das Gericht fest, dass der Umstand, 
dass eine Telefonnummer erst nach einer Reihe von Klicks auf der Internetseite verfüg-
bar ist, als solcher nicht den Eindruck vermittelt, dass die zur Übermittlung der Infor-
mation an den Verbraucher verwendete Art und Weise nicht klar und verständlich ist.

Überlässt eine Miteigentümergemeinschaft gemeinschaftliche Räume einem 
ihrer Mitglieder vertraglich gegen Entgelt zur alleinigen Nutzung, kommt 
hierdurch regelmäßig ein (Wohnraum-) Mietverhältnis zustande. Auf ein 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.9.2019

Sozialversicherungsbeiträge 26.9.2019

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

2019: Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4
2018: Dezember = 104,2; November =104,2; Oktober = 104,9; September = 104,7 

Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

derartiges Mietverhältnis sind die zum Schutz des Mieters vorgesehenen gesetzlichen 
Bestimmungen anzuwenden.

Dem wirksamen Zustandekommen eines solchen Mietvertrags steht nicht entgegen, 
dass der Miteigentümer hieran sowohl auf Mieterseite als auch – neben anderen Mitei-
gentümern – auf Vermieterseite beteiligt ist.

Die nicht eheliche Mutter verliert nicht ihren Unterhaltsanspruch gegen 
den Vater des Kindes, wenn sie mit einem neuen Partner eine feste Be-
ziehung eingeht und mit diesem einen gemeinsamen Hausstand unterhält. 
Sie ist insoweit nicht einer ehelichen Mutter gleichzustellen, bei der eine 
neue Partnerschaft zur Verwirkung des Unterhaltsanspruchs führt. Zu dieser 
Entscheidung kamen die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. in 
ihrem Beschluss vom 3.5.2019.
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